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9. Kundmachung: Beitritt des Landes Wien zu einer Vereinbarung über den Kostenersatz in den Angelegenheiten 
der Sozialhilfe. 

9. 
Kundmachung des Landeshauptmannes vom 
21. März 1974 betreffend den Beitritt 
des Landes Wien zu einer Vereinbarung über 
den Kostenersatz in den Angelegenheiten der 

Sozialhilfe 

Gemäß § 44 Abs. 2 des Gesetzes vom 19. De
zember 1972 über die Regelung der SoziailhiHe 
(Wiener Soziallhilfegesetz - WSHG), LGBI. für 
Wien Nr. 11/1973, wird kundgemacht: 

Das Land Wien, vertreten durch den Landes
hauptmann, hat den Beitritt zu der nachstehen
den Vereinbarung gemäß Art. 107 B-VG er
klärt: 

„Vereinbarung 
zwischen den Ländern Oberösterreich, Tirol und 
Vorarlberg über den Kostenersatz in den Ange

legenheiten der Sozialhilfe 

Das Land Oberösterreich 
vertreten durch Landeshauptmann Dr. Erwiin 

Wenzl 

das Land Tirol 
vertreten durch Landeshauptmann Eduard 

Wallnöfer 
und 

das Land Vorarlberg 
vertreten durch Landeshauptmann Dr. Herbert 

Keßler 

sc:hfaßen über den Kostenersatz in den Ange
legenheiten der Soz.ialhllf e folgende V erei1n
barun.g: 

Artikel 1 

Allgemeines 

Die Träger der Sozialhilfe eines Vertrags
landes - im foLgenden als Träger bezeidmet -
sind verpflichtet, den Trägern eines anderen Ver
tragslandes die für Sozialhilfe aufgewendeten 
Kosten nach Maßgabe der if olgenden Best1immun
gen zu ersetzen. 
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·Artikel 2 

Kosten der Sozialhilfe 

Zu den Kosten der Sozialhilfe gehören die 
Kooten, die einem Träger für einen Hilfesuchen
den 

a) nach den landesrechtlichen Vorschrift:en 
über die Soziial:hiff e oder 

b) nach den Iandesrecht'lichen Vorschriften 
ü:ber die Jugendwohlfahrtspflege und nadi 
dem Geschlechtskrankheitengesetz, StGBL 
Nr. 152/1945, in der Fassung BGIBI. 
Nr. 54/1946, erwachsen. 

Artikel 3 

Zuständigkeit 

(1) Soweit in den folgenden Absätzen nich·ts 
anderes bestimmt ist, ist jener Träger ZJUm 
Kostenrersatz verpflichtet, in dessen Bereich sich 
der Hilfesuchende während der letzten sechs 
Monate vor Gewährung der Hilfe mindestens 
durch fünf Monate aufgehalten hat und der 
nach den für ihn g·eltenden Iandesrechtlichen 
Vorschriften die Kosten für Leistungen, wie sie 
dem Kostenanspruch zugrunde liegen, zu tragen 
hat. 

(2) Bei der Berechnung ,der Fristen nach Abs. 1 
haben außer Betracht zu bleiben: 

a) ein Aufentha'1t ,im Ausland bis ,z.ur Dauer 
von zwei Jahren; 

b) der Aufenthalt in einer Anstalt oder in 
einem Heim, das nicht in erster Linie 
Wohnzwecken dient; 

c} die Zeit der Unterbringung e1nes Minder
jährigen un'ter 16 Jahren in fremder Pflege; 

d) die Zeit während welcher Sozialfhil:fe, 
öffentliche Jugendwdhlfahrr.spflege oder 
Behindertenhilfe gewährt wird, sofern eine 
derartige Maßnahme einen den örtlichen 
Zuständigkeitsbereich eines Trägers ülber
schreiten.den Aufenthaltswechsel bedin:gt 
hat; 

e) 'bei ,Frauen ein Zeitraum von 302 Tagien 
vor der Entbindung. 
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